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BiM(U$rat$be$cblN$$ über die Darieb?n$Ra$$e
der schweizerischen Eidgenossenschaft

(nom 9. (September 1914).

girt. 1. ®er Vunb errichtet unter bem Namen ®ar»
leljenêfaffe ber fcEjroeisctifc^en ©ibgenoffenfchaft ein Kre»

biitnfiitut, baS beftimmt ift, in ber ©chroeta bomijitierten
jjjetfonen unb girmen gegen fauftpfänbttcfje Sicher l)ett
®arleben ju gewähren.

Sie ®arlehen£laffe ber fchroeiaerifchen ©ibgenoffen»
f^aft bot etgene jurifiifd^e ißerfönlichtett.

girt. 2. ®ie ®arlef)enstûffe ber fchweiaetifchen ®ib»
geneffenfchaft bat ibren ©iß im ®omiail beS ®ireltorium£
ber fchweiaetifchen Nationalbanl in 3ürich unb errietet
3œeignieberlaffungen bei aßen 3weiganftalten ber fdjroei»
jerifd^en Nationalbanl.

girt. 3. ®ie fchweiaerifdje ©ibgenoffenfchaft ïjaftet
für bie fämtlichen Vetbinblicf)leiten ber ®arlehen£taffe.

girt. 4. ®te ®arlehen£taffe ift ermächtigt, fid) bie

erforberticben ^Betriebsmittel buret) AuSgabe non ®ar=
lebetrêfaffenfcbeinen au befc^affen.

®tefe ©cbeine lauten auf 25 gr. unb haben gefet}»

lichen KurS. Qnfolgebeffen gilt jebe Zahlung, bie mittelft
biefer ©d)?tne gemalt wirb, im Sanbe als rechtsgültig
erfolgt.

®ie ®arleben£!affe ber ©d^roeigcrifd^en ©ibgenoffen»
fchaft unb bie fchroeiaerifdje ©iögenoffenfdhaft felbft ftnb
bis auf roeitereS ntdht oerpflichtet, bie ®arlef)ensfaffen»
fcheine gegen SReiallgelb ober Vantnoten etnaulöfen.

Sie ®arlebenSïaffettfcheme roerben als Vantnoten»
bedang in ©inné beS burch Vunbeëgefet) corn 24. Quni
1911 abgeänberten Art. 20 beS VunbeSgefeßeS über bie
fefjroetaerifche Nationalbanl ben SBedhfeln, ©l)ec£S, ©chulb»
oerfdhretbungen unb ©e^a^fd^citten gleichgefteUt.

®er VunbeSrat beftimmt auf Antrag beS ®ireltoriumS
ber fchweiaetifchen Nationalbanl ben jeweiligen f)öchft»
betrag ber ©miffion.

®er ©efamtumlauf an ®arlel)ensfaffenfchetnen barf,
foroett er nicht burch Satfcljaft gebe et t ift, bie ©umme
ber burch ffauftpfanb gebeciten gorberungen ber ®ar»
leljetiSlaffe nicht überf!eigen.

Act. 5. ®te ®atlet)enSfaffenicheine tragen bie Un»
terfebrift beS VorfteherS be£ etbgenöffifchen fftnanabeparte»
ments unb beS ®ireltor£ beS eibgenöjfifdjen Kaffen»
unb NechnungSwefenS. ®er legiere untertreibt für bie
eibgenöffifdhe ©taatëtaffe.

3b« Anfertigung, ©inatehung unb Vernichtung ge»
fd)te|t unter ber Kontrolle beS etbgenöffifchen gtnanj»
bepartementS.

Nachahmungen unb gälfdjungen oon ®arlehen£laffen»
fdheinen ftehen unter ben ©trafbeftimmungen ber Art.
66 bis 74 beS VunbeSgefeßeS nom 6. Dftober 1905
über bie fd)roelaetifche Nationalbanl.

Art. 6. ®te klaffe gemährt ®arlehen gegen ©igen»
wdjfel auf 1 bis 3 SJÎonate gegen Vetpfänbung folgen»
ber Sicherheiten:

a. Obligationen beS VunbeS, ber VunbeSbalpten, ber
oerftaatltdhien ©ifenbahnen, ber Kantone unb fehlet»
getifdher ©emeinben bis au höchfteuS 80% be£

TageSpreifeS;\ Obligationen unb fßfanbbrtefe fdhmetjerifcher Vanten,
©ifenbahnen unb Inbuftrteller Unternehmungen,
fofetn fie öffentlich lottert ftnb, bis au l)öc^flerrS
10% beS TageSpretfeS;

c. Kaffaobllgationen unb ©parhefte fdEjweiaertfcher
Manien unb ©parlaffen bis an höchftenS 70%
beS Nominalbetrages;

6' foltbe ©chulbbriefe, ©ülten unb gorberungen, bie
burcl) ©runbpfanboerfchrelbungen geftdfjert ftnb, bis
ju höchftenS 60% beS Kapitalbetrages ;

e. in ber ©dhmeia öffentlich lotterte Allien bis au
höchftenS 50 % beS SageSpreifeS, jebodh leinenfallS
höher als bis aum Nominalbetrage;

f. öffentlidh lotierte Obligationen auswärtiger Staaten,
©emeinben, ©ifenbahnen unb foliber inbufttieüer
Unternehmungen bis au höchftenS 50% beS TageS»
oretfeS;

g. Nohftoffe unb Nohprobutte, welche nicht bem 23er»

betben auSgefetjt ftnb, bis au hödhftenS 50 % beS

burdh forgfältige ©djähung ermittelten matltgängigen
SEßerteS; Nohftoffe unb Nohprobulte, welche etnem
bebeutenben CßretSmechfel unterliegen, werben als
©idherheit nur angenommen, wenn eine britte für
ben ®arlehenSbetrag habhafte ißerfon ober girma
©olibarbürgfdhaft letftet.

3Bo für SBertfchriften, bie aur Velehnung eingereicht
werben, lein Kurs nottert ift, wirb ber Tagespreis nach
einheitlichen Qnfirultionen ber ßentraloerwaltung ber
®arlehenSlaffe feftgefteHt.

®er ©ntfdheib über Die Annahme ber angebotenen
Sicherheiten fleht ber Verwaltung ber ®arlehenSlaffe
au; fte ifi nicht oerpflichtet, bte ©rünbe einer erfolgten
Ablehnung anaugeben.

Art. 7. SBertfdhriften ftnb ber ®arlehenSlaffe mit be»

fonberer gauftpfanboerfdhrelbung au übergeben.
Drbrepaptere finb mit Vlanlotnboffament, Namen»

papiere mit Vlanloaeffion beS VorfchußnehmerS au oer»
fehen.

Nohftoffe unb Nohprobulte werben als ©idherheit
nur angenommen, wenn fte entweber tn einem öffent*
ltdhen SagerhauS niebergelegt werben, ober wenn bie
Vefißübertragung fonft tn unawetbeutiger Söetfe erfolgt ift.

Art. 8. ®ie ^fänber haften für bte Kapitalforber»
ungen ber ®arlehenSlaffe, fowte für Qinfen unb Koften.

glnbet bie ®arlehenSlaffe, ba^ ber 9Bert ber Unter»
pfänber unter ben ber SBelehnung jugrunbe gelegten $8e»

trag gefunlen ift, fo ift ber ©chulbner oerpfltchtet, auf
ootherige, burdh eingefchriebenen 23rief gemalte Auf»
forberung hin, entweber Dermehrte Sicherheit ober eut»
fprechenbe Abaahlung a» leiften.

Kommt ber ©chulbner biefer Aufforberung nidht nach
ober ift er mit ber Nücfaahlung beS Darlehens im Nücl»
flanb, fo ift bie Kaffe berechtigt, nach frudjtlofet Ntahnung
unb Anbrohung beS Verlaufes baS ©uthaben als oer»
fallen au etllären, bte Hinterlagen auf bem ihr gut»
fdhetnenben SBege au oeräufern unb ben ©rlöS mit ihrem
©uthaben au oerrechnen.

Auch wenn ber ©chulbner in KonlurS gerät, bleibt
bie ®arlehenSlaffe aum außergerichtlichen Verlauf beS

UnterpfanbeS gemäß bem oorauSgehenben Abfat) be»

redhtigt.
©elbft erwerben lann bie ®arlel)enSlaffe baS Unter»

pfanb nur bei einer öffentlichen 23erftetgerung.
Art. 9. ®er Zinsfuß für bte gewährten SBorfdhüffe

foH in ber Negel berfelbe fetn wie ber SombarbatnSfaß
ber fdhweiaetif(|en Nationalbant unb ift jeweilen öffent^
itch betanntaumachen.

Art. 10. ®aS ®irettorium ber fdhweiaerifdhen Na»
tionalbanl leitet unb oerwaltet bte ®arlehenStaffe für
Nechnung beS 23unbeS, unter Nlitroirtung ber Sotal»
birettionen ber ßmetganftalten.

®aS ®irettoxium beforgt bte allgemeine Seitung unb
aentrale Verwaltung.

Vet ben ßmeiflni^erlaffungen ber ®arlehenStaffe
werben befonbere Komitees je auS einem SJlitglteb ber
Sotalbireltion ber fchweiaerif^en Nationalbant als Vor»
fi^enben unb aus bret bis fünf SRitgliebern gebilbet,
weldhe oom VunbeSrat auf unoerbtnblichen Vorfcf)!ag
beS ®ire!toriumS ber fdhweiaerifdhen Nationalbant ge»

wählt werben. ;

Jllustr. schweiz. Handw -Zeitung („Meisterblatt") 409

Wt!è5lat§bè§chl«§s über Sie varledensliasse
tier schweizerischen êitigensssenschatt

(vom 9. September 1914).

Art. 1. Der Bund errichtet unter dem Namen Dar-
lchenèkasse der schweizerischen Eidgenossenschaft ein Kre-
Mnstitut, das bestimmt ist. in der Schweiz domizilierten
Personen und Firmen gegen faustpfändliche Sicherheit
Darlehen zu gewähren.

Tie Darlehenskasse der schweizerischen Eidgenossen-
schast hat eigene juristische Persönlichkeit.

Art. 2. Die Darlehenskasse der schweizerischen Eid-
gensssenschaft hat ihren Sitz im Domizil des Direktoriums
der schweizerischen Nationalbank in Zürich und errichtet
Zweigniederlassungen bei allen Zweiganstalten der schwei-
zerischen Nationalbank.

Art. 3. Die schweizerische Eidgenossenschaft haftet
für die sämtlichen Verbindlichkeiten der Darlehenskasse.

Art. 4. Die Darlehenskasse ist ermächtigt, sich die
erforderlichen Betriebsmittel durch Ausgabe von Dar-
lehenskassenscheinen zu beschaffen.

Diese Scheine lauten auf 25 Fr. und haben gesetz-

lichen Kurs. Infolgedessen gilt jede Zahlung, die mittelst
dieser Scheine gemacht wird, im Lande als rechtsgültig
erfolgt.

Die Darlehenskasse der Schweizerischen Eidgenossen-
schast und die schweizerische Eidgenossenschaft selbst find
bis auf weiteres nicht verpflichtet, die Darlehenskassen-
scheine gegen Metallgeld oder Banknoten einzulösen.

Die Darlehenskaffenscheine werden als Banknoten-
dàng in Sinne des durch Bundesgesetz vom 24. Juni
Ml abgeänderten Art. 20 des Bundesgesetzes über die
schweizerische Nationalbank den Wechseln, Checks, Schuld-
verschreibungen und Schatzscheinen gleichgestellt.

Der Bundesrat bestimmt auf Antrag des Direktoriums
der schweizerischen Nationalbank den jeweiligen Höchst-
betrag der Emission.

Der Gesamtumlauf an Darlehenskassenscheinen darf,
soweit er nicht durch Barschaft gedeckt ist, die Summe
der durch Faustpfand gedeckten Forderungen der Dar-
lehenskasse nicht übersteigen.

Art. 5. Die Darlehenskaffenscheine tragen die Un-
terschrift des Vorstehers des eidgenössischen Ftnanzdeparte-
ments und des Direktors des eidgenössischen Kassen-
und Rechnungswesens. Der letztere unterschreibt für die
eidgenössische Staatskasse.

Ihre Anfertigung, Einziehung und Vernichtung ge-
schieht unter der Kontrolle des eidgenössischen Finanz-
départements.

Nachahmungen und Fälschungen von Darlehenskassen-
scheinen stehen unter den Strafbestimmungen der Art.
ük bis 74 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1905
über die schweizerische Nationalbank.

Art. 6. Die Kasse gewährt Darlehen gegen Eigen-
Wechsel auf 1 bis 3 Monate gegen Verpfändung folgen-
der Sicherheiten:

Obligationen des Bundes, der Bundesbahnen, der
verstaatlichten Eisenbahnen, der Kantone und schwei-
Mischer Gemeinden bis zu höchstens 80°/o des

Tagespreises;
Obligationen und Pfandbriefe schweizerischer Banken,
Eisenbahnen und industrieller Unternehmungen,
sofern sie öffentlich kotiert sind, bis zu höchstens
70°/» des Tagespreises;

e> Kassaobligationen und Sparhefte schweizerischer
Banken und Sparkassen bis zu höchstens 70°/«
des Nominalbetrages;

ü> solide Schuldbriefe. Gülten und Forderungen, die
durch Grundpfandverschreibungen gesichert sind, bis
zu höchstens KO^/v des Kapitalbetrages;

s. in der Schweiz öffentlich kotierte Aktien bis zu
höchstens 5V °/» des Tagespreises, jedoch keinenfalls
höher als bis zum Nominalbetrage;

k. öffentlich kotierte Obligationen auswärtiger Staaten,
Gemeinden, Eisenbahnen und solider industrieller
Unternehmungen bis zu höchstens 50°/« des Tages-
vreises;

g. Rohstoffe und Rohprodukte, welche nicht dem Ver-
derben ausgesetzt sind, bis zu höchstens 50°/« des
durch sorgfältige Schätzung ermittelten marktgängigen
Wertes; Rohstoffe und Rohprodukte, welche einem
bedeutenden Preiswechsel unterliegen, werden als
Sicherheit nur angenommen, wenn eine dritte für
den Darlehensbetrag habhafte Person oder Firma
Solidarbürgschaft leistet.

Wo für Wertschristen, die zur Belehnung eingereicht
werden, kein Kurs notiert ist, wird der Tagespreis nach
einheitlichen Instruktionen der Zentralverwaltung der
Darlehenskasse festgestellt.

Der Entscheid über die Annahme der angebotenen
Sicherheiten steht der Verwaltung der Darlehenskasse
zu; sie ist nicht verpflichtet, die Gründe einer erfolgten
Ablehnung anzugeben.

Art. 7. Wertschriften sind der Darlehenskasse mit be-

sonderer Faustpsandverschreibung zu übergeben.
Ordrepapiere sind mit Blankoindossament, Namen-

papiers mit Blankozeffion des Vorschußnehmers zu ver-
sehen.

Rohstoffe und Rohprodukte werden als Sicherheit
nur angenommen, wenn sie entweder in einem öffent-
lichen Lagerhaus niedergelegt werden, oder wenn die
Besitzübertragung sonst in unzweideutiger Weise erfolgt ist.

Art. 8. Die Pfänder haften für die Kapitalsorder-
ungen der Darlehenskasse, sowie für Zinsen und Kosten.

Findet die Darlehenskasse, daß der Wert der Unter-
pfände« unter den der Belehnung zugrunde gelegten Be-
trag gesunken ist, so ist der Schuldner verpflichtet, auf
vorherige, durch eingeschriebenen Brief gemachte Auf-
forderung hin, entweder vermehrte Sicherheit oder ent-
sprechende Abzahlung zu leisten.

Kommt der Schuldner dieser Aufforderung nicht nach
oder ist er mit der Rückzahlung des Darlehens im Rück-
stand, so ist die Kasse berechtigt, nach fruchtloser Mahnung
und Androhung des Verkaufes das Guthaben als ver-
fallen zu erklären, die Hinterlagen auf dem ihr gut-
scheinenden Wege zu veräußern und den Erlös mit ihrem
Guthaben zu verrechnen.

Auch wenn der Schuldner in Konkurs gerät, bleibt
die Darlehenskasse zum außergerichtlichen Verkauf des
Unterpfandes gemäß dem vorausgehenden Absatz be-

rechtigt.
Selbst erwerben kann die Darlehenskasse das Unter-

pfand nur bei einer öffentlichen Versteigerung.
Art. 9. Der Zinsfuß für die gewährten Vorschüsse

soll in der Regel derselbe sein wie der Lombardzinsfuß
der schweizerischen Nationalbank und ist jeweilen öffent-
lich bekanntzumachen.

Art. 10. Das Direktorium der schweizerischen Na-
tionalbank leitet und verwaltet die Darlehenskasse für
Rechnung des Bundes, unter Mitwirkung der Lokal-
direktionen der Zweiganstalten.

Das Direktorium besorgt die allgemeine Leitung und
zentrale Verwaltung.

Bei den Zweigniederlassungen der Darlehenskasse
werden besondere Komitees je aus einem Mitglied der
Lokaldirektion der schweizerischen Nationalbank als Vor-
sitzenden und aus drei bis fünf Mitgliedern gebildet,
welche vom Bundesrat auf unverbindlichen Vorschlag
des Direktoriums der schweizerischen Nätionalbank ge-

wählt werden. :
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®te ®arlehenSlaffe wirb oerpflicljtet burdj bte KoUel»

tiounterfd^rift ber HRitglieber beS ®treltoriumS unb beS

©eneralfelretärS ber fchroetjerifdjen 'Jîationalbanî, bte

p jmeten tiamenS ber ®arlel)enètaffe ber [<f)raet§erifcf)en

©ibgenoffenfdjaft jeldjnen.
®aS ®ireftorium roirb bte roelteren Beamten be-

jeidßnen, bte jur güßrung ber KoUeltiounterfchrift narnenS
ber ®arIehenStaffe berechtigt finb.

Hlrt. 11. ®te ©efdtjäfte unb SSBerte ber ®arlehen8
ïaffe ber fcljroeljerifchen ©ibgenoffenfdjaft ftnb non ben»

jenigen ber fchroetjerifchen Htationalbanl getrennt ju
batten.

Hlrt. 12. ®te Komitees befd^liefeen über bte ®ar»
leben an eine etnjelne tßerfon ober girma b'S jurn 93e»

trage non 50,000 gr.
®em Botfthenben ftebt tn jebem einzelnen gaUe baS

Betoredjt gegen bte gefaxten SSefd^lüffe ju; bei folgen
unb anbetn HRelnungSoerfchtebenheiten jroifcben bem
Komitee unb bem Borfißenben entfdjjeibet bie Rentrai»
oerroaltung in tester ^nftanj.

®arleben§begebren, roelcbe ben Betrag oon 50,000
gr. überfteigen, ftnb ber ßentratoermaltung mit ben @ut=

achten beS Komitees jurn ©ntfcljetbe oorjulegen.
Hlrt. 13. ®er gefamte ©efcljäftSgerotnn ber ®ar=

lebenSfaffe, nach Hlbjug ber oon ber fchroetjerifcljen
Htationalbanl oerrecbneten BerroaltungSloften unb ber
oom BunbeSrat feftjufe^enben ©ntfcljäbigungen an bte

SJtitglieber ber Komitees, fällt ber BunbeSlaffe ju.
®te 5Ked)nungftetlung bat nach ben ©runbfägen beS

DbligationenrecbteS ftattjufinben; ber erjrte Hlbfdjluß mirb
auf ben 30. Quni 1915 feftgefegt.

®er QabreSgeroinn mirb bis ju oollftänbiger Siqui»
bation ber ®arlehenSlaffe oorgetragen.

@S ift ©acfje beS BunbeSrateS, bie oon ber 3®ntral»
oermaltung aufgefteUten ^Rechnungen ju genehmigen unb
biefer Berroaltung bie ©ntlaftung p erteilen.

Hlrt. 14. ©obalb bie ®artebenS!affe Sein BebiirfntS
mehr fein mirb für ben regelmäßigen ©ang beS HÖBirt»

fcijaftSlebenS, mirb ber BunbeSrat auf Hlntrag beS ®ire£=
toriumS ber fcbmetjerifdjen SRationalbanl beren Siqui»
bation oerfügen.

@r mirb bie näheren Hlnorbnungen für einen rafcben
fRücEjug ber ®arIebenSfaffenfcbetne auS bem Umlauf
treffen.

®er ©egcnroert aUfäUig nicht jur SRüdtjablung oor»
gerotefener ®atlebenSlaffenfdhetne ift mäbrenb 10 fahren
bei ber etbg. ©taatslaffe tn Bern jum 3cde nach»

träglicher ©inlöfung ju hinterlegen. Bach Berfluß btefer
grift fallen bie nicht bejogenen Beträge an ben fd)raei=
jerifchen Qnoalibenfonbs.

Hlrt. 15. ®te an bie Drbre ber ®arIebenSfaffe auS»

gefteUten ©igenroedhfel, foroie bie oon ber Kaffe auS»

gebenben Hilten, inSbefonbete bie oon ißt erteilten Quit»
tungen ftnb oon ben fantonalen ©tempelfteuern befreit.

Hirt. 16. ®tefer Befcßluß tritt mit bem 9. September
1914 tn Kraft; bie ©efd)äftSet Öffnung ber ®arlebenS=
laffe mirb auf ben 21. September 1914 feftgefeßt.

Sic Orflantfation ber Weit.
@S ift tn bem legten Hlrlifel gejeigt roorben, boß

bie mangelhafte finanzielle KrtegSberettfchift unteres
SanbeS, bte ungenügenbe Siquibität ber meiften ©elb»
inftitute batan fdE)ulb trägt, menn beute oon etnern
großen Botfianbe gefprochen roerben muß, einem Bot»
ftanbe, roeldjer ftd) noch mefentlidb oetjdjätfen müßte,
menn ber Krieg noch lange bauert, unb menn nicht fo
raf<b als möglich unb fo umfaffenb als möglich 9RUtel
unb SBege jur Hlbhülfe ber Bot erfcljloffen merben. Bidjt

um Hllmofen, nicht um HRaßnaljmen ber öffentlichen

HBobltätigfett lann eS fid) babei battbeln, fonbern um
eine fpftematifclje Beubelebmtg ber tnbuftrieHen unb pe>

roerbltcben ®ätigleit, um eine Organifation ber trbeit,
HÖBir haben Hlrbeitgeber, bte mürben gerne ben SSetrieb

roenigftenS teilroeife aufrecht erhalten, menn fte nur ba?

nötige Bargelb bafür hätten; mir haben Hlrbeitnefimct,
Hlrbeiter unb HlngefteUte, bie mürben gerne arbeiten, feibft

ju rebujierten Stöhnen, menn ftd) ihnen nur bie Sore bet

gabrilen unb ber HBerlftätten roteber öffnen mürben.
HBir haben enblich öffentliche Betriebe, Betrtebe be?

BunbeS, ber Kantone, ber ©emetnben, bie lönnen nicht

fo funttionteren, rote eS feibft unter ben gegenroättigen
Berhältniffen nodj notmenbig märe, meil eS ihnen an

ber nötigen HRannfdjaft fehlt — ihre Hlrbeiter unb 3ln>

gefteUten befinben ftd) bei ber Hlrmee an ber ©tenje.

|jler foK unb muß etn HluSgleich gefunben merben, bannt

nicht taufenbe unb abertaufenbe ber öffentlichen SJiilb»

tätigfeit anheimfallen, fonbern bamit ihnen bte 3Rögll<|feit
geboten merbe, fich unb ihre gamilien burch ûjrer fjünbe
Hlrbeit ju ernähren!

3n erfter Sinte mirb eS fich barum hanbcln, ber

Qnbuftrie unb bem ©eroetbe bie notroenbigen Barmittel

ju befdjaffen, bamit bie Betriebe mieber, fo roett ate

möglich, aufgenommen merben lönnen. ©Inb bie beftetjen--

ben Banlen auS ben bereits bargelegten ©rünben baju

nicht imftanbe, fo muß eine $ilfSbanl gebilbet roerben

— bie tn HluSficht genommene KrtegSbarlehenSlaffe mit

nur jeßn SRiHionen Kapital unb mit einem größeren

HBirlungSlreife mirb fchroerlidh genügen. Natürlich müßte

in jebem einjelnen gatle unterfud^t roerben, ob bas

Unternehmen, roelcheS §ülfe braudht, roirtfdhaftlich auf

fo gefunber BafiS fteht, baß eS nach Beendigung be?

Krieges in normaler HBeife roeiterarbeiten unb bie erßal»

tenen Borfcbüffe tilgen lann. @S müßte babei noch ^
Hluge gefaßt merben, ob eS im einjelnen galle nicht

ölonomifcher märe, ben betreffenben Betrieb ganj ftiH»

julegen — menn bie Hlbfaßgebiete für bte gabrilate

oerfdhMfe" ftnb, unb bie gabrilate feibft etn langes Sägern

nidht oertragen. ®iefe unb noch manche anbete gragc

märe ju erörtern. Iber baS alles Iteße fich fch
ohne ©chroterigleiten burdhführen, menn man fih trat

erft über bie $rinjipien ber fmlfe geeinigt hätte. ®aS

Çauptjiel märe, bte tnbuftrieKen unb gemerblichen Betrtebe

nach SRögltchfeit mieber tn ©ang ju fe^en unb bamit

bte HlrbeitSloftgleit etnjufchränlen.
®aß Unteres nicht tn ooHem Umfange möglich ift

muß oon oorneherein angenommen roerben. ®eSl)alb

müßten bie öffenttidhen Betrtebe ebenfalls mitroirlen, um

ben überfchuß an BefdßäftigungSlofen aufjunehmen. üftan

hat ja ju lefen befommen, baß j. B. bie eibgenöffifeßt

Sßoft gejmungen ift, ihren Betrieb ganj roefentltd) ju

rebujteren unb jmar auS SRangel an 3lrbeitê perfonal.

©benfo fteht eS bei ben BunbeSbahnen unb bei ben

prioaten Bahnunternehmungen, ebenfo bei ben Straßen»

bahnen in unferen größeren ©täbten, mo überall ber

Bet lehr auf ein faum noch genügenbeS HRinbeftmaß

etngefchränft ift, meil eS an Seuten jur Bebienuttg ber

HBagen fehlt. Hlun benn — hier hüben mir einen empßnD»

liehen HRangel an HlrbeitSlräften, bort hoben mir jahuofe

HlrbeitSlofe; ein HluSgleich jroifdfjen beiben foil unb muß

möglich fetn ®ie Boftoerroaltung ftellt bodß auch m

Seiten mit erhöhtem Berlehr — HBethnadfjten unb Hieujam

— jahlreidhe fpülfsfräfte etn; roarum foU fte baS nie?

je^t auch lönnen? Unb ber ®tenft auf ben

bahnen ift auch nicht fo furchtbar fchroierig, baß

ein HBiHiger rafch erlernen lönnte. Hluf bte gleiche

lönnte man auch fiele oon ben befchäftigung^"'
BureauangefteUten, bie oieUetcht noch fchlimw®*

ftnb als bte eigentlichen Hlrbeiter, unterbringen.

4W Jllustr. schweiz. Handw.-Zàng („Meisterblatt")

Die Darlehenskasse wird verpflichtet durch die Kollek-
tivunterschrift der Mitglieder des Direktoriums und des

Generalsekretärs der schweizerischen Nationalbank, die

zu zweien namens der Darlehenskasse der schweizerischen
Eidgenossenschaft zeichnen,

Das Direktorium wird die weiteren Beamten be

zeichnen, die zur Führung der Kollektivunterschrift namens
der Darlehenskasse berechtigt sind.

Art. 11. Die Geschäfte und Werte der Darlehens
kasse der schweizerischen Eidgenossenschaft sind von den-
jenigen der schweizerischen Nationalbank getrennt zu
halten.

Art. 12. Die Komitees beschließen über die Dar-
lehen an eine einzelne Person oder Firma b's zum Be-
trage von 50,000 Fr.

Dem Vorsitzenden steht in jedem einzelnen Falle das

Vetorecht gegen die gefaßten Beschlüsse zu; bei solchen
und andern Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Komitee und dem Vorsitzenden entscheidet die Zentral-
Verwaltung in letzter Instanz.

Darlehensbegehren, welche den Betrag von 50,000
Fr. übersteigen, sind der Zentralverwaltung mit den Gut-
achten des Komitees zum Entscheide vorzulegen.

Art. 13. .Der gesamte Geschäftsgewinn der Dar-
lehenskasse, nach Abzug der von der schweizerischen
Nationalbank verrechneten Verwaltungskosten und der
vom Bundesrat festzusetzenden Entschädigungen an die

Mitglieder der Komitees, fällt der Bundeskasse zu.
Die Rechnungstellung hat nach den Grundsätzen des

Obligationenrechtes stattzufinden; der erste Abschluß wird
auf den 30. Juni 1915 festgesetzt.

Der Jahresgewinn wird bis zu vollständiger Liqui-
dation der Darlehenskasse vorgetragen.

Es ist Sache des Bundesrates, die von der Zentral-
Verwaltung aufgestellten Rechnungen zu genehmigen und
dieser Verwaltung die Entlastung zu erteilen.

Art. 14. Sobald die Darlehenskasse kein Bedürfnis
mehr sein wird für den regelmäßigen Gang des Wirt-
schaftslebens, wird der Bundesrat auf Antrag des Direk-
toriums der schweizerischen Nationalbank deren Liqui-
dation verfügen.

Er wird die näheren Anordnungen für einen raschen
Rückzug der Darlehenskassenscheine aus dem Umlauf
treffen.

Der Gegenwert allfällig nicht zur Rückzahlung vor-
gewiesener Darlehenskaffenscheine ist während 10 Jahren
bei der etdg. Staatskasse in Bern zum Zwecke nach-
träglicher Einlösung zu hinterlegen. Nach Verfluß dieser
Frist fallen die nicht bezogenen Beträge an den schwei-
zerischen Invaliden fonds.

Art. 15. Die an die Ordre der Darlehenskasse aus-
gestellten Eigenwechsel, sowie die von der Kasse aus-
gehenden Akten, insbesondere die von ihr erteilten Quit-
lungen sind von den kantonalen Stempelsteuern befreit.

Art. 16. Dieser Beschluß tritt mit dem 9. September
1914 in Kraft; die Geschäftseröffnung der Darlehens-
kasse wird auf den 21. September 1914 festgesetzt.

Sie LrWiMn der Ardeit.
Es ist in dem letzten Artikel gezeigt worden, daß

die mangelhafte finanzielle Kriegsbereitschaft unseres
Landes, die ungenügende Liquidität der meisten Geld-
institute daran schuld trägt, wenn heute von einem
großen Notstande gesprochen werden muß, einem Not-
stände, welcher sich noch wesentlich verschärfen müßte,
wenn der Krieg noch lange dauert, und wenn nicht so

rasch als möglich und so umfassend als möglich Mittel
und Wege zur Abhülfe der Not erschlaffen werden. Nicht

um Almosen, nicht um Maßnahmen der öffentliche»

Wohltätigkeit kann es sich dabei handeln, sondern un,
eine systematische Neubelebung der industriellen und M-
merklichen Tätigkeit, um eine Organisation der Arbeit
Wir haben Arbeitgeber, die würden gerne den Betrieb
wenigstens teilweise aufrecht erhalten, wenn sie nur das

nötige Bargeld dafür hätten; wir haben Arbeitnehmer.
Arbeiter und Angestellte, die würden gerne arbeiten, selbst

zu reduzierten Löhnen, wenn sich ihnen nur die Tore der

Fabriken und der Werkstätten wieder öffnen würden,
Wir haben endlich öffentliche Betriebe, Betriebe des

Bundes, der Kantone, der Gemeinden, die können nicht

so funktionieren, wie es selbst unter den gegenwärtigen
Verhältnissen noch notwendig wäre, weil es ihnen an

der nötigen Mannschaft fehlt — ihre Arbeiter und An-

gestellten befinden sich bei der Armee an der Grenze,

Hier soll und muß ein Ausgleich gefunden werden, damit

nicht taufende und abertausende der öffentlichen Mild-
tätigkeit anheimfallen, sondern damit ihnen die Möglichkeit
geboten werde, sich und ihre Familien durch ihrer Hände

Arbeit zu ernähren!
In erster Linie wird es sich darum handeln, der

Industrie und dem Gewerbe die notwendigen Barmittel

zu beschaffen, damit die Betriebe wieder, so weit als

möglich, aufgenommen werden können. Sind die bestehen-

den Banken aus den bereits dargelegten Gründen dazu

nicht imstande, so muß eine Hilfsbank gebildet werden

— die in Aussicht genommene Kriegsdarlehenskasse mit

nur zehn Millionen Kapital und mit einem größeren

Wirkungskreise wird schwerlich genügen. Natürlich müßte

in jedem einzelnen Falle untersucht werden, ob das

Unternehmen, welches Hülfe braucht, wirtschaftlich auf

so gesunder Basis steht, daß es nach Beendigung des

Krieges in normaler Weise weiterarbeiten und die erhal-

tenen Vorschüsse tilgen kann. Es müßte dabei noch inS

Auge gefaßt werden, ob es im einzelnen Falle nicht

ökonomischer wäre, den betreffenden Betrieb ganz still-

zulegen — wenn die Absatzgebiete für die Fabrikate

verschlissen sind, und die Fabrikate selbst ein langes Lagern

nicht vertragen. Diese und noch manche andere Frage

wäre zu erörtern. Aber das alles ließe sich rasch und

ohne Schwierigkeiten durchführen, wenn man sich nur

erst über die Prinzipien der Hülfe geeinigt hätte. Das

Hauptziel wäre, die industriellen und gewerblichen Betriebe

nach Möglichkeit wieder in Gang zu setzen und damit

die Arbeitslosigkeit einzuschränken.
Daß letzteres nicht in vollem Umfange möglich ist,

muß von vorneherein angenommen werden. Deshalb

müßten die öffentlichen Betriebe ebenfalls mitwirken, um

den Überschuß an Beschäftigungslosen aufzunehmen. Mau

hat ja zu lesen bekommen, daß z. B. die eidgenössische

Post gezwungen ist, ihren Betrieb ganz wesentlich zu

reduzieren und zwar aus Mangel an Arbeitspersonal.

Ebenso steht es bei den Bundesbahnen und bei den

privaten Bahnunternehmungen, ebenso bei den Straßen-

bahnen in unseren größeren Städten, wo überall der

Verkehr auf ein kaum noch genügendes Mindestmaß

eingeschränkt ist, weil es an Leuten zur Bedienung der

Wagen fehlt. Nun denn — hier haben wir einen empfind-

lichen Mangel an Arbeitskräften, dort haben wir zahllost

Arbeitslose; ein Ausgleich zwischen beiden soll und muß

möglich sein! Die Postverwaltung stellt doch auch m

Zeiten mit erhöhtem Verkehr — Weihnachten und NeuM

— zahlreiche Hülfskräste ein; warum soll sie das nich

jetzt auch können? Und der Dienst auf den StraW-

bahnen ist auch nicht so furchtbar schwierig, daß ihn?V
ein Williger rasch erlernen könnte. Auf die gleiche WI
könnte man auch viele von den beschäftigungslos

Bureauangestellten, die vielleicht noch schlimmer dara

sind als die eigentlichen Arbeiter, unterbringen.
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